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Zweite Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physik  
der Fakultät für Naturwissenschaften an der Universität Paderborn 

 
vom 30. Oktober 2015 

 
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547) hat die Universität 
Paderborn die folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel I 
Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physik an der Universität Paderborn vom 28. Juni 2012 
(AM.Uni.Pb. 27/12), geändert durch die Satzung vom 26. September 2014 (AM.Uni.Pb. 156/14), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird ersetzt durch: 

(1) „In den Masterstudiengang Physik kann nur eingeschrieben werden, wer kumulativ 

1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägig fachgebundene) oder 
nach Maßgabe einer Rechtsverordnung das Zeugnis der Fachhochschulreife oder ei-
nen durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig 
anerkannten Vorbildungsnachweis oder die Voraussetzungen für in der beruflichen 
Bildung Qualifizierte besitzt oder die Voraussetzungen der Bildungsausländerhoch-
schulzugangsverordnung erfüllt. 

2. einen Studienabschluss besitzt, der nachfolgende Voraussetzungen erfüllt: 

a) Es muss sich um einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit ei-
ner Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern der Universität Paderborn oder 
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder einer staatlichen o-
der staatlich anerkannten Berufsakademie handeln. Studienabschlüsse einer aus-
ländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eröffnen den Zu-
gang, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unter-
schied zu einem Studienabschluss der Universität Paderborn nach Satz 1 besteht. 
Für ausländische Bildungsabschlüsse sind die von der Kultusministerkonferenz 
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und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder 
entsprechende gesetzliche Regelungen zu berücksichtigen. Soweit Vereinbarun-
gen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über 
die Gleichwertigkeit im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende 
ausländischer Staaten abweichend von Satz 2 begünstigen, gehen die Regelun-
gen der Äquivalenzabkommen vor. Im Übrigen soll bei Zweifeln über das Vorlie-
gen oder Nichtvorliegen wesentlicher Unterschiede die Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen gehört werden. Die Feststellung über die Voraussetzungen 
nach Satz 2 trifft der Prüfungsausschuss. 

b) Der Studienabschluss muss in den nachfolgenden Bereichen Kompetenzen bein-
halten, wie sie im Bachelorstudiengang Physik an der Universität Paderborn ver-
mittelt werden bzw. es dürfen keine wesentlichen Unterschiede dazu bestehen:  

• Experimentelle Physik: Beherrschung der grundlegenden Konzepte der klassi-
schen Physik (Mechanik, Elektrodynamik, Optik, Thermodynamik) sowie der 
Quanten-, Atom- und Festkörperphysik. 

• Theoretische Physik: Beherrschung der theoretischen Grundlagen und Me-
thoden der klassischen Mechanik, Elektrodynamik, Quantenmechanik und 
Thermodynamik, verbunden mit der Fähigkeit zur Modellbildung und abstrak-
ten mathematischen Formulierung physikalischer Sachverhalte. 

• Praktika: Erkennen und Extrahieren wesentlicher physikalischer Zusammen-
hänge anhand selbst durchgeführter Experimente, Protokollierung und kriti-
sche Auswertung der Versuchsergebnisse. 

• Mathematik: Beherrschung der grundlegenden mathematischen Konzepte und 
Methoden, die zum Verständnis und zur Lösung von Problemen im Bereich 
der Physik benötigt werden. 

Die Feststellung über die Voraussetzungen trifft der Prüfungsausschuss. Fehlen Kom-
petenzen, so kann die Einschreibung mit der Auflage erfolgen, die Kompetenzen durch 
angemessene Studien nachzuholen und durch das Bestehen zugehöriger Prüfungen 
bis zur Meldung zur Masterarbeit nachzuweisen. Die Entscheidung hierüber sowie 
über Art und Umfang der Studien und Prüfungen trifft der Prüfungsausschuss auf der 
Grundlage des vorangegangenen Studienabschlusses. Die fehlenden und nachzuho-
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lenden Studien dürfen 30 Leistungspunkte nicht überschreiten. Die Studien und Prü-
fungen sollten im ersten Semester des Masterstudiengangs erbracht werden.“ 

b) Absatz 4 wird ersetzt durch: 

(4) „Die Einschreibung ist abzulehnen, wenn 

1. die in Absatz 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, 

2. die Kandidatin bzw. der Kandidat eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prü-
fung in dem gewünschten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes endgültig nicht bestanden hat oder 

3. die Kandidatin bzw. der Kandidat sonst eine nach der Prüfungsordnung erforderliche 
Prüfung in einem Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundge-
setzes endgültig nicht bestanden hat, wenn sowohl der erfolglose Studiengang eine 
erhebliche inhaltliche Nähe zum Masterstudiengang Physik der Universität Paderborn 
aufweist als auch die endgültig nicht bestandene Prüfung eine erhebliche inhaltliche 
Nähe zu einer Prüfung eines Pflichtmoduls des Masterstudiengangs Physik der Uni-
versität Paderborn aufweist.“ 

2. § 7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 
Anerkennung von Leistungen 

(1) Leistungen, die in anderen Studiengängen oder in Studiengängen an anderen staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakade-
mien oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbe-
nen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt wer-
den. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf 
den Anerkennungszweck der Fortsetzung des Studiums und des Ablegens von Prüfungen vor-
zunehmen. Für die Anerkennung von Leistungen in staatlich anerkannten Fernstudien oder in 
vom Land Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit den anderen Ländern und dem Bund 
entwickelten Fernstudieneinheiten gelten Satz 1 und 2 entsprechend. 

(2) Für die Anerkennung von Leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultus-
ministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Soweit Vereinba-
rungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwer-
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tigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten ab-
weichend von Absatz 1 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor. Im 
Übrigen kann bei Zweifeln über das Vorliegen oder Nichtvorliegen wesentlicher Unterschiede 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(3) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 muss der Prüfungsausschuss auf Antrag 
des Studierenden in ein Fachsemester einstufen. 

(4) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß § 
49 Abs. 12 HG berechtigt sind, das Studium aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprü-
fung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Leistungen anerkannt. Die Feststellun-
gen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsausschuss bindend. 

(5) Auf Antrag können vom Prüfungsausschuss sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der 
Grundlage vorgelegter Unterlagen anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikatio-
nen den Leistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

(6) Zuständig für die Anerkennungen nach den Absätzen 1 und 5 ist der Prüfungsausschuss. Vor 
Feststellungen über das Vorliegen oder Nichtvorliegen wesentlicher Unterschiede oder über 
die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen oder Fachvertreter zu hören. Wird die 
Anerkennung versagt, so ist dies zu begründen. 

(7) Die antragstellende Person hat die für die Anerkennung erforderlichen Informationen (insbe-
sondere die durch die Leistungen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten und die Prüfungs-
ergebnisse) in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form vorzulegen. Der Prüfungsaus-
schuss hat über Anträge nach Absatz 1 spätestens innerhalb von 10 Wochen nach vollständi-
ger Vorlage aller entscheidungserheblichen Informationen zu entscheiden. 

(8) Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Werden Leistungen anerkannt, sind die 
Noten, soweit die Bewertungssysteme vergleichbar sind, gegebenenfalls nach Umrechnung zu 
übernehmen und in die jeweilige Notenberechnung einzubeziehen. Ist keine Note vorhanden 
oder sind die Bewertungssysteme nicht vergleichbar, wird der Vermerk „bestanden“ aufge-
nommen. 

(9) Eine Leistung kann nur einmal anerkannt werden. Dies gilt auch für die Anerkennung sonstiger 
Kenntnisse und Qualifikationen.“ 

3. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Sätze 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst: 
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„Bei Krankheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten reicht eine spätestens vom Tag der Prü-
fung datierte ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit aus. Beste-
hen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich an-
nehmen oder einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen, kann eine ärztliche 
Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarztes der Universität Paderborn 
auf Kosten der Universität verlangt werden.“  

bb) In Satz 4 werden die Wörter „ärztliches Attest“ durch „ärztliche Bescheinigung“ ersetzt. 

cc) Folgender Satz 5 wird eingefügt: 

„Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, wird der Kandidatin oder dem Kandidaten 
dies schriftlich mitgeteilt und ein neuer Prüfungstermin festgesetzt.“ 

b) Der Absatz 7 wird ersetzt durch: 

(7) „Außerdem regelt der Prüfungsausschuss den Nachteilsausgleich für Studierende mit Be-
hinderung oder chronischer Erkrankung. Ist der Studierende aufgrund seiner Behinderung 
oder chronischen Erkrankung nicht in der Lage, Leistungen ganz oder teilweise entspre-
chend den vorgesehenen Modalitäten zu erbringen, soll ein Nachteilsausgleich gewährt 
werden. Als Nachteilsausgleich kommen insbesondere die Gewährung von organisatori-
schen Maßnahmen und Hilfsmitteln, die Verlängerung der Bearbeitungszeit oder die Ge-
stattung einer anderen, gleichwertigen Leistungserbringungsform in Betracht. Die Behinde-
rung oder chronische Erkrankung ist glaubhaft zu machen. Hierzu kann ein ärztliches At-
test oder psychologisches Gutachten verlangt werden. Der Antrag soll die gewünschten 
Modifikationen benennen und begründen. Auf Antrag des Studierenden oder des Prü-
fungsausschusses im Einvernehmen mit dem Studierenden kann die oder der Beauftragte 
für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung Empfehlungen für die Ge-
staltung des Nachteilsausgleichs abgeben.“ 

4. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz 2 wird eingefügt: 

(2) „Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten und auf Antrag beim Prüfungsausschuss können 
über Absatz 1 hinaus Studierende des Bachelorstudiengangs Physik, die in ihrem Ba-
chelorstudiengang mindestens 152 abschlussrelevante Leistungspunkte erworben haben 
und voraussichtlich die Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang erfüllen wer-
den, für ein Semester zu Modulen des Masterstudiengangs im Umfang von maximal 30 
Leistungspunkten zugelassen werden. Von der Regelung kann nur einmalig Gebrauch 
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gemacht werden. Eine Wiederholung einer nichtbestandenen vorgezogenen Masterprü-
fung ist erst nach der Einschreibung in den Masterstudiengang möglich. Studierende ha-
ben keinen Anspruch darauf, zu einem späteren Zeitpunkt Zugang zum Masterstudien-
gang zu erhalten.“ 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 3 bis 5. 

c) In Absatz 3 (neu) wird folgender Satz hinzugefügt: 

„Zur Forschungsphase wird im Fall der Einschreibung mit Auflagen gemäß § 3 zudem nur zu-
gelassen, wer das Bestehen der zugehörigen Prüfungen nachgewiesen hat.“ 

d) Der bisherige Absatz 5 wird gestrichen. 
5. Der Anhang „Modulbeschreibungen“ wird wie folgt geändert:  

a) In den Modulbeschreibungen wird der Name der Kategorie „Studien-/Prüfungsleistungen“ 
durch „Prüfungsleistungen“ ersetzt. 

b) In den Modulbeschreibungen werden in der zur Kategorie „Prüfungsleistungen“ bzw. „Exami-
nation items“ gehörigen rechten Spalte die Einträge „wöchentliche Übungsaufgaben“, „aktive 
Teilnahme an den Übungen“, „aktive Bearbeitung der gestellten Aufgabe“, „Weekly homework 
problems. active participation in exercises“ und „Weekly exercises, active participation in the 
exercise“ gestrichen. 

 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Diese Änderungssatzung wird in 
den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn (AM.Uni.Pb.) veröffentlicht. 

 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Naturwissenschaften vom  
09. September 2015 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom 30. September 2015. 
 
Paderborn, den 30. Oktober 2015      Der Präsident 

         der Universität Paderborn 
 
 
          Professor Dr. Wilhelm Schäfer 
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